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RS UVS Kärnten 1997/04/07 KUVS-
1292/8/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1997

Rechtssatz

Erfolgt ein wechselseitiger Identitätsnachweis zwischen Beschuldigten und dem Unfallsgegner nicht, .ndet sohin ein

Austausch der Daten für eine spätere Schadensregelung nicht statt, hätte dies der Beschuldigte sofort zum Anlaß

nehmen müssen, von diesem Verkehrsunfall mit Sachschaden die nächste Gendarmeriedienststelle zu verständigen.

Dadurch, daß der Beschuldigte seiner Meldep4icht nicht ohne unnötigen Aufschub nachkam, verletzte er die im § 4

Abs 5 der Straßenverkehrsordnung festgelegte Verhaltensnorm.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/04/07 KUVS-1292/8/96
	JUSLINE Entscheidung


